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BAUEN (1/3): Vom Umgang mit Bauwerkverträgen - die Grundlagen 

. Was regelmässig unterschätzt wird 
Wer bauen will muss 
definieren, wie viel Ver
antwortung selber wahr
genommen werden soll. 
Schlecht beraten ist, wer 
sich in das Projekt hinein
begibt und es als Vorha
ben mit rollender Planung 
versteht. 

JÜRG NIKLAUS 
ETIENNE SCHWEGLER'' 

Die erfolgreiche Realisierung 
eines Bauvorhabens setzt das 
gut orchestrierte Zusammen
spiel zahlreicher Spezialisten 
voraus. Hat der Landwirt oder 
die Landwirtin ein Bauvorha
ben, muss er bzw. sie sich bald 
einmal überlegen, wie die Be
ziehungen zu diesen Spezialis
ten, den sog. Bauunternehmern 
(Baumeister, · Zimmermann, 
Dachdecker, Spengler, Installa
teure usw.) strukturiert und auf 
welche Rechtsgrundlagen die 
Vertragsbeziehungen gestützt 
werden sollen. Diese Fragen 
sind von grundlegender Bedeu
tung und werden regelmässig 
unterschätzt. Sie entscheiden 
über die Verteilung der Aufga
ben und Verantwortlichkeiten 
bei der Umsetzung des Bauvor
habens. Ob Konflikte zwischen 
den Parteien während oder 
nach der Ausführung effizient 
gelöst werden können, hängt 
stark von eben diesen Grund
entscheiden ab. Diese sollten 
daher für alle klar und eindeutig 
erfolgen. 

Fixe SpielregeJn 

Die Bauherrschaft ist grund
sätzlich frei, wie sie die Bezie
hungen strukturieren und auf 
welche · Rechtsgrundlagen sie 
die Verträge stützen will. Sind 
die Verträge aber einmal unter
schrieben, stehen die Spielre-, 

Spielregeln lassen 
sich nachträglich 
kaum mehr oder nur 
·unter Inkaufnahme 
bedeutender Nach
teile abändern. 

geln fest. Sie lassen sich nach
träglich kaum mehr oder nur 
unter Inkaufnahme bedeuten
der Nachteile abändern. Das 
soll der Bauherrschaft Anlass 
sein, sich rechtzeitig und fun
diert mit diesen Fragen ausein
anderzusetzen. 

Verantwortung abgeben 

Nach dem traditionellen und 
in der Landwirtschaft stark 
verbreiteten System schliesst 
die Bauherrschaft die Verträge 
mit den verschiedenen Bau
unternehmern selber ab. Die 
Unternehmer agieren als Ein
zelunternehmer: ein jeder ist 
der Bauherrschaft direkt ver
antwortlich. Der Landwirt 
bzw. die Landwirtin kann die 
Planungsarbeiten und die Bau
leitung selber übernehmen oder 
sie einem Dritten (etwa einem 
Architekten) übertragen. Letzte-

DIE SIA-NORM 118 

Die SIA-Norm 118 (2013) ist 
das Regelwerk des Schweize
rischen Ingenieur- und Archi
tekten-Vereins (SIA). Sie ent-

Der Landwirt kann die Planungsarbeiten und die Bauleitung selber übernehmen, einem Architekten übertragen oder aber er 
kann einen Generalunternehmer einsetzen. (Bild: Agrarfoto) 

res stärkt seine Position gegen
über den Bauunternehmern. 
Dem gegenüber steht ein moder
neres System, nach welchem ein 
Generalunternehmer (GU) ein
gesetzt wird. Dieser übernimmt 
die Gesamtverantwortung für 
die Erstellung des projektierten 
Bauwerks (inklusive Baulei
tung). Die Bauherrschaft hat hier 
einen einzigen Bauunternehmer 
als Vertragspartner. Dieser bün
delt die Beziehungen zu den 
Einzelunternehmern, welche als 
Subunternehmer agieren, und 
schliesst spezifische Werkverträ
ge mit ihnen ab. Überträgt die 
Bauherrschaft dem GU zusätz
lich noch die Planungsarbeiten, 

Die Erfahrung zeigt, 
dass der Aufwand 
für Eigenleistungen 
oftmals unterschätzt 
wird. 

spricht man von einem Total
unternehmer (TU). Die Bauherr
schaft hat im System G U /TU 
den Vorteil, dass sie die Gesamt
verantwortung für die Reali
sierung des Bauwerks in eine 
Hand legen kann. Damit kann 
sie die Auseinandersetzung mit 
den verschiedenen Subunter
nehmern ihrem Vertragspartner, 
dem GU/TU überlassen. Dieser 
- und nur dieser - ist ihr für das 
Gesamtbauwerk verantwortlich. 
Das System mag gegenüber dem 
traditionellen etwas teurer sein. 
Auch der Wunsch des Landwirts 
bzw. der Landwirtin, Eigenleis
tungen einzubringen, mag viele 

zweijährige Frist der Bauherr
. schaft für die Mängelrüge so
wie die Sonderregelung beim 
Nachbesserungsrecht. Wäh-
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von diesem System abhalten. 
Die Erfahrung zeigt jedoch, dass 
der Aufwand für Eigenleistun
gen und die erforderlichen Fach
kenntnisse oftmals unterschätzt 
werden. Denn immerhin gilt es, 
daneben noch einen Landwirt
schaftsbetrieb zu führen. Es hat 
denn auch seine guten Gründe, 
dass die Realisierung von kom
plexen Bauwerken in der Bau
wirtschaft oftmals einem eigens 
dafür eingerichteten Projektma
nagement anvertraut wird. 

Auf Vertrag einigen 

Die Bauwerkverträge sollten 
die relevanten Leistungspara
meter (wie die Bestimmung des 
Bauwerks, des Werklohns, der 
Risikozuteilung usw.) möglichst 
präzis festhalten. Dies setzt 
bauherrenseitig einiges an Vor
bereitung und Gedankenarbeit 
voraus. Schlecht beraten ist, 
wer sich einfach in das Projekt 
hineinbegibt und es als Vorha
ben mit rollender Planung ver
steht. Er wird danach ständig 
nachverhandeln müssen. In der 

Vor der Vertrags
unterzeichnung ist 
die Position der 
Bauherrschaft am 
stärksten. 

Ausführungsphase sind die Un
ternehmer naturgemäss in der 
stärkeren Verhandlungsposition. 
Vor der Vertragsunterzeichnung 
ist die Position der Bauherr
schaft am stärksten. Also muss 
sie die erforderliche Vorberei-

hebung) und der Nachbesse
rung grundsätzlich frei wäh
len kann, wird sie unter der 
SIA-Norm 118 zuerst auf die 
1'T - -1-1- - -- - ··•••--

In der anwaltlichen 
Praxis kommt es 
regelmässig vor, dass 
verschiedene Ver
trags! assungen vor
liegen und nicht klar 
ist, welche nun gilt. 

tung und Gedankenarbeit auch 
vor der Vertragsunterzeichnung 
erledigen. Vertragsverhandlun-, 
gen in Bausachen sind oft lang
wierig. Am Schluss muss aber 
immer klar sein, auf welchen 
Vertrag sich die Parteien geeinigt 
haben. In der an)Valtlichen Pra
xis kommt es leider regelmässig 
vor, dass verschiedene Vertrags
fassungen vorliegen und nicht 
klar ist, welche nun gilt. Auch 
dies schwächt die Bauherrschaft 
bei Auseinandersetzungen mit 
den Bauunternehmern massiv. 
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Das Hauptgewicht der Ni
klaus Rechtsanwälte liegt 
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Die Dokumentendisziplin ist da
her von zentraler Bedeutung. 

SIA-Normen 

Bauwerkverträge unterstehen 
grundsätzlich den gesetzlichen 
Bestimmungen über den Werk
vertrag (Art. 363 ff. OR). Diese 
Regelung ist mit gerade einmal 
17 Artikeln sehr rudimentär ge
halten. Aus diesem Grund ha
ben sich in der Bauwirtschaft 
privatwirtschaftliche Normen 
etabliert. Sehr verbreitet sind die 
SIA-Normen. Für Bauwerkver
träge ist insbesondere die SIA
Norm 118 sehr bekannt (siehe 
Kasten). Sie gilt als ausgewogen 
und bietet der Bauherrschaft 
gegenüber dem Gesetzesrecht 
einige Vorteile. Zu beachten ist 
jedoch, dass sie nur gilt, wenn 
sie die Parteien vertraglich über
nommen haben, was zu bewei
sen ist. Im Bereich des Anlage
baus gibt es teilweise spezifische 
Normenwerke, welche ebenfalls 
übernommen werden können. 

SERIE «BAUEN» 

Das Thema Bauen ist in der 
Landwirtschaft allgegenwär
tig. Landwirtschaftsbetriebe 
müssen laufend in ihre Infra
struktur investieren, um die 
Produktivität zu erhalten, sei 
es durch den Einbau moder
ner Technik, durch den Um
bau bestehender Gebäude 
oder aber durch umfassen
den Neubau. In der Baubran
che sind derzeit zahlreiche 
Lieferketten gestört. Dies 
nimmt der «Schweizer Bau
er» zum Anlass, sich im 
Rahmen von drei Beiträgen 
mit zentralen Fragen rund 
um Bauwerkverträge zu be
fassen. Der vorliegende ers
te Beitrag handelt von der 
Rollenverteilung bei Bau
projekten und den vertragli
chen Grundlagen. Zwei spä
tere Beiträge setzen sich mit 
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habens. Ob Konflikte zwischen 
den Parteien während oder 
nach der Ausführung effizient 
gelöst werden können, hängt 
stark von eben diesen Grund
entscheiden ab. Diese sollten 
daher für alle klar und eindeutig 
erfolgen. 

Fixe Spielregeln 

Die Bauherrschaft ist grund
sätzlich frei, wie sie die Bezie
hungen strukturieren und auf 
welche Rechtsgrundlagen sie 
die Verträge stützen will. Sind 
die Verträge aber einmal unter
~chrieben, stehen die Spielre-

Spielregeln lassen 
sich nachträglich 
kaum mehr oder nur 
unter Inkaufnahme 
bedeutender Nach
teile abändern. 

geln fest. Sie lassen sich nach
träglich kaum mehr oder nur 
unter Inkaufnahme bed~uten
der Nachteile abändern. Das 
soll der Bauherrschaft Anlass 
sein, sich rechtzeitig und fun
diert mit diesen Fragen ausein
anderzusetzen. 

Verantwortung abgeben 

Nach dem traditionellen und 
in der Landwirtschaft stark 
verbreiteten System schliesst 
die Bauherrschaft die Verträge 
mit den verschiedenen Bau
unternehmern selber ab. Die 
Unternehmer agieren als Ein
zelunternehmer: ein jeder ist 
der Bauherrschaft direkt ver
antwortlich. Der Landwirt 
bzw. die Landwirtin kann die 
Planungsarbeiten und die Bau
leitung selber übernehmen oder 
sie einem Dritten (etwa einem 
Architekten) übertragen. Letzte-

DIE SIA-NORM 118 

Die SIA-Norm '1.18 (2013) ist 
das Regelwerk des Schweize
rischen Ingenieur- und Archi
tekten-Vereins (SIA) . Sie ent
hält zahlreiche bauspezifische 
Präzisierungen des gesetzli
chen Werkvertragsrechts (Art. 
363 ff. OR) und Abweichun
gen davon. Erwähnt seien die 

Der Landwirt kann die Planungsarbeiten und die Bauleitung selber übernehmen, einem Architekten übertragen oder aber er 
kann einen Generalunternehmer einsetzen. (Bild: Agrarfoto) 

res stärkt seine Position gegen
über den Bauunternehmern. 
Dem gegenüber steht ein moder
neres System, nach welchem ein 
Generalunternehmer (GU) ein
gesetzt wird. Dieser übernimmt 
die Gesamtverantwortung für 
die Erstellung des projektierten 
Bauwerks (inklusive Baulei
tung). Die Bauherrschaft hat hier 
einen einzigen Bauunternehmer 
als Vertragspartner. Dieser bün
delt die Beziehungen zu den 
Einzelunternehmern, welche als 
Subunternehmer agieren, und 
schliesst spezifische Werkverträ
ge mit ihnen ab. Überträgt die 
Bauherrschaft dem G U zusätz
lich noch die Planungsarbeiten, 

Die Erfahrung zeigt, 
dass der Aufwand 
für Eigenleistungen 
oftmals unterschätzt 
wird. 

spricht man von einem Total
unternehmer (TU). Die Bauherr
schaft hat im System GU/TU 
den Vorteil, dass sie die Gesamt
verantwortung für die Reali
sierung des Bauwerks in eine 
Hand legen kann. Damit kann 
sie die Auseinandersetzung mit 
den verschiedenen Subunter
nehmern ihrem Vertragspartner, 
dem GU/TU überlassen. Dieser 
- und nur dieser - ist ihr für das 
Gesamtbauwerk verantwortlich. 
Das System mag gegenüber dem 
traditionellen etwas teurer sein. 
Auch der Wunsch des Landwirts 
bzw. der Landwirtin, Eigenleis
tungen einzubringen, mag viele 

zweijährige Frist der Bauherr
. schaft für die Mängelrüge so
wie die Sonderregelung beim 
Nachbesserungsrecht. Wäh
rend die Bauherrschaft bei 
Werkmängeln nach Gesetz 
zwischen der Minderung (He
rabsetzung der Vergütung) , 
der Wandelung (Vertragsauf-

von diesem System abhalten. 
Die Erfahrung zeigt jedoch, dass 
der Aufwand für Eigenleistun
gen und die erforde11lichen Fach
kenntnisse oftmals unterschätzt 
werden. Denn immerhin gilt es, 
daneben noch einen Landwirt
schaftsbetrieb zu führen. Es hat 
denn auch seine guten Gründe, 
dass die Realisierung von kom
plexen Bauwerken in der Bau
wirtschaft oftmals einem eigens 
dafür eingerichteten Projektma
nagement anvertraut wird. 

Auf Vertrag einigen 
Die Bauwerkverträge sollten 

die relevanten Leistungspara
meter (wie die Bestimmung des 
Bauwerks, des Werklohns, der 
Risikozuteilung usw.) möglichst 
präzis festhalten. Dies setzt 
bauherrenseitig einiges an Vor
beryitung und Gedankenarbeit 
voraus. Schlecht beraten ist, 
wer sich einfach in das Projekt 
hineinbegibt und' es als Vorha
ben mit rollender Planung ver
steht. Er wird danach ständig 
nachverhandeln müssen. In der 

Vor der Vertrags
unterzeichnung ist 
die Position der 
Bauherrschaft am 
stärksten. 

Ausführungsphase sind die Un
ternehmer naturgemäss in der 
stärkeren Verhandlungsposition. 
Vor der Vertragsunterzeichnung 
ist die Position der Bauherr
schaft am stärksten. Also muss 
sie die erforderliche Vorberei-

hebung) und der Nachbesse
rung grundsätzlich frei wäh
len ka11n, wird sie unter der 
SIA-Norm 118 zuerst auf die 
Nachbesserung verwiesen. 
Minderung und Wandelung 
kommen erst zum Zuge, wenn 
die Nachbesserung des Unter
.nehmers scheitert. jnilesc 

In der anwaltlichen 
Praxis kommt es · 
regelmässig vor, dass 
verschiedene Ver
tragsfassungen vor
liegen und nicht klar 
ist, welche nun gilt. 

tung und Gedankenarbeit auch 
vor der Vertragsunterzeichnung 
erledigen. Vertragsverhandlun
gen in Bausachen sind oft lang
wierig. Am Schluss muss aber 
immer klar sein, auf welchen 
Vertrag sich die Parteien geeinigt 
haben. In der an)Valtlichen Pra
xis kommt es leider regelmässig 
vor, dass verschiedene Vertrags
fassungen vorliegen und nicht 
klar ist, welche nun gilt. Auch 
dies schwächt die Bauherrschaft 
bei Auseinandersetzungen mit 
den Bauunternehmern massiv. 

DIE AUTOREN 

Jürg Niklaus 
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Dübendorf ZH. Vorgängig 
war er unter anderem im De
partement Agrarwirtschaft 
und Internationale Beziehun
gen des Bauernverbandes tä-

tig. Etienne 
Schwegler 
hat einen 
Master of 
Law und 
arbeitet als 
juristischer 
Mitarbeiter 

bei Niklaus Rechtsanwälte . 
Das Hauptgewicht der Ni
klaus Rechtsanwälte liegt 
unter anderem in Rechtsfra
gen rund um die Agrar- und 
Ernährungswirtschaft. hal 

niklaus-rechtsanwaelte.ch 

Die Dokumentendisziplin ist da
her von zentraler Bedeutung. 

SIA-Normen 

Bauwerkverträge unterstehen 
grundsätzlich den gesetzlichen 
Bestimmungen über den Werk
vertrag (Art. 363 ff. OR). Diese 
Regelung ist mit gerade einmal 
17 Artikeln sehr rudimentär ge
halten. Aus diesem Grund ha
ben sich in der Bauwirtschaft 
privatwirtschaftliche Normen 
etabliert. Sehr verbreitet sind die 
SIA-Normen. Für Bauwerkver
träge ist insbesondere die SIA
Norm 118 sehr bekannt (siehe 
Kasten). Sie gilt als ausgewogen 
und bietet der Bauherrschaft 
gegenüber dem Gesetzesrecht 
einige Vorteile. Zu beachten ist 
jedoch, dass sie nur gilt, wenn 
sie die Parteien vertraglich über
nommen haben, was zu bewei
sen ist. Im Bereich des Anlage
baus gibt es teilweise spezifische 
Normenwerke, welche ebenfalls 
übernommen werden können. 

SERIE «BAUEN» 

Das Thema Bauen ist in der 
Landwirtschaft allgegenwär
tig. Landwirtschaftsbetriebe 
müssen laufend in ihre Infra
struktur investieren, um die 
Produktivität zu erhalten, sei 
es durch den Einbau moder
ner Technik, durch den Um
bau bestehender Gebäude 
oder aber durch umfassen
den Neubau. In der Baubran
che sind derzeit zahlreiche 
Lieferketten gestört. Dies 
nimmt der «Schweizer Bau
er» zum Anlass, sich im 
Rahmen von drei Beiträgen 
mit zentralen Fragen rund 
um Bauwerkverträge zu be
fassen. Der vorliegende ers
te Beitrag handelt von der 
Rollenverteilung bei Bau
projekten und den vertragli
chen Grundlagen. Zwei spä
tere Beiträge setzen sich mit 
wichtigen Vertragsklauseln 
und mit dem besonderen 
Fragenkomplex der Gewähr
leistung (Mängelrechte) aus
einander. jnilesclhal 

--------·-- -------
Hintergrund haben und sich so
wohl in der Lantlwirtschaft als 
auch in Versicherungen bestens 
auskennen. So entscheiden sich 
immer mehr Bauern und Bäue
rinnen für die Agrisano, was das 
kontinuierliche' Wachstum zeigt. 
Heute profitieren bereits 145000 
Versicherte von den Angeboten 
der Agrisano, die auf die Interes
sen und Bedürfnisse der landwirt
schaftlichen Bevölkerung ausge
richtet sind. mgt 

Wo der Bartli 
den Most holt 
Aus Äpfeln und Birnen lässt sich 
mehr machen als Apfelsaft und 
saurer Most: Seit ein paar Jah
ren erfährt Cider einen verstärk
ten Trend. Cider hat vor allem 
im einstigen keltischen Kultur
raum von Spanien über die Nor
mandie bis England und Irland 
eine lange Tradition. Auch in 
der Schweiz wird schon länger 
Cider hergestellt - unter ande
rem von der Mosterei Kobelt im 
St. G,aller Rheintal. «Bartli's» 
aus Apfelwein und Bergamotte 
war der erste Cider, den die klei
ne Mosterei vor über zwanzig 
Jahren auf den Markt brachte. 
Im Laufe der Jahre folgten neue 
Kreationen wie der «Bommet» 
mit Birriel oder der kaltgehopfte 
«Hopp». lidlhal 

USA: Anzahl Milch
betriehe halbiert 
Laut einem Ber~cht der Online
Fachgemeinschaft «The Bull
vine» haben die USA in den 
letzten zwei Jahrzehnten über 
die Hälfte ihrer Milchviehbe
triebe verloren. Im Jahr 2019 
habe die Anzahl an Betrieben, 
die eine Lizenz für den Verkauf 
von Milch haben, noch 34 000 
betragen - im Jahr 2003 seien 
es knapp über 70 000 gewesen. 
Laut Economic Research Ser
vice des des Landwirtschaftsmi
nisteriums der Vereinigten Staa
ten (USDA) hätte eine Welle 
von Betriebsaufgaben viele tra
ditionelle Milchwirtschaftsstaa- · 
ten im Nordosten und Mittleren 
Westen getroffen, schreibt «The 
Bullvine». Im Jahr 2019 hätten 
mehr als 3200 Landwirtinnen 
und Landwirte ihre Milchvieh
betriebe aufgegeben. lid 
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